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Universitätsstadt Siegen, 03.03.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften vom 10.02.2022 

 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
9. Bebauungsplan Nr. 457 "PV-Anlage Rothenberg" und 106. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Mitte 
hier: 
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
- Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 457  "PV- Anlage Rothenberg" 
und der 106. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
- Beschluss der Entwürfe und der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 
457 und der 106. FNP-Änderung samt Begründungen 

 
Vorlage Nr. VL 724/2022  

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßt grundsätzlich das Vorhaben, so Herr Jürgen 
Schulz, hätte jedoch gerne die Erstellung, den Betrieb und auch einen späteren Abbau so 
naturverträglich wie möglich sichergestellt. Dazu bietet sich eine fachgerechte Begleitung 
durch Naturverbände an, die sich bereits mit dem Thema befasst haben. Damit kann mögli-
cher Weise auch die Akzeptanz einer solchen Anlage in der Bevölkerung unterstützt werden.  
 
Herr Nüchtern verweist auf Kriterien des BUND für solche Anlagen und möchte wissen, ob 
dieser beteiligt wurde. 
 
Frau Krippendorf erläutert, dass im Rahmen der beiden Verfahren alle rechtlichen Anforde-
rungen eingehalten wurden. Beteiligt wurden alle Träger öffentlicher Belange, so auch die 
Umweltverbände über die Untere Naturschutzbehörde. Anregungen und Hinweise sowie alle 
fachlichen und rechtlichen Aspekte sind in diesen Entwurf bereits eingeflossen. Alles Weitere 
ist im Genehmigungsverfahren zu klären, steht aber ihres Wissens auf der Agenda des Inves-
tors.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt:  
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• die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 457 "PV-Anlage Rothenberg" und die damit 
verbundene 106. Änderung des FNPs im Stadtteil Siegen-Mitte gemäß § 2 Abs. 1 BauGB; 

• den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 457 und der 106. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) samt Begründungen;  

• die öffentliche Auslegung der Entwürfe gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 1 Enthaltungen 
(FDP) 
 10. AfSWSL 10.02.2022 
 
 
 




